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ZEITGESPRÄCH

Ist die Aussperrung Rechtens?

Mit einer „Aktion der 100 000 Klagen“ protestierte die IG Metall gegen die nach ihrer Meinung rechts
widrigen Aussperrungen in der diesjährigen Tarifrunde. Eine „Studie Uber die Rechtsgrundlagen und 
Praxis der Aussperrungsproblematik“ hat der ehemalige Bundesarbeitsminister Waller Arendt vorge
legt. Zu welchen Schlußfolgerungen kommt diese Studie? Wie sind sie zu beurteilen?

Walter Arendt

Recht und Praxis der Aussperrung

Bei den Arbeitskämpfen im 
Metall- und Druckbereich 

vom Frühjahr 1978 haben sich 
die Gemüter der betroffenen Ta
rifparteien und der Öffentlichkeit 
vor allem auch darüber erregt, 
ob nicht die praktische Anwen
dung der Aussperrung mehr zur 
Lähmung oder gar Zerstörung 
gewerkschaftlichen Kampfrechts 
beitrage als zur Abwehr angeb
lich überzogener Forderungen 
und Kampfpraktiken der Arbeit
nehmer. Diese Reaktion ist ver
ständlich, denn ohne Zweifel ha
ben die Aussperrungspraktiken 
eine Härte erreicht, die ein kri
tisches Nachdenken und Nach
forschen nach deren Recht und 
Wirkung für angebracht erschei
nen lassen.

Gesetzliche Regelung

Bislang ist das Recht des Ar
beitskampfes in der Bundesre
publik Deutschland nirgendwo

WIRTSCHAFTSDIENST VIII/1978

gesetzlich geregelt. Das g ilt für 
Streik und Aussperrung g le i
chermaßen. Was die Aussper
rung betrifft, so hat das Bundes
verfassungsgericht zwar die 
Frage ihrer Zulässigkeit und die 
Möglichkeit von Einschränkun
gen sowie ihre Modifizierung 
allgemein als einen Gegenstand 
des Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz 
angesehen. Ob die Aussperrung 
damit aber auch ausdrücklich 
verfassungsrechtlich gewährlei
stet ist, hat das Bundesverfas
sungsgericht bis zum heutigen 
Tage offen gelassen.

Interessant ist in diesem Zu
sammenhang die historische 
Tatsache, daß bei der Formulie
rung des entsprechenden Grund
gesetzartikels 9 der Arbeits
kampf in der Tat angesprochen 
wurde. Damals wurde aber nur 
das Arbeitskampfm ittel Streik 
ernsthaft diskutiert, von der Aus
sperrung war nur am Rande die

Rede. Diese Einschätzung unter
mauern auch die Verfassungen 
der Länder Rheinland-Pfalz, 
Berlin und der Freien Hanse
stadt Bremen, die das Streik
recht ausdrücklich festschreiben, 
nicht aber das Aussperrungs
recht. Die hessische Verfassung 
hat sogar die Aussperrung aus
drücklich verboten.

Im Gegensatz zum Bundes
verfassungsgericht hat das Bun
desarbeitsgericht konkretere Be
schlüsse gefaßt. Nach seiner 
Rechtsprechung ist die Aussper
rung ein zulässiges Arbeits
kampfmittel, das unter dem 
obersten Grundsatz der Waffen
gleichheit zu stehen hat.

Faktisches Übergewicht

Nach diesem Stand der Recht
sprechung werden Streik und 
Aussperrung begründet und 
auch angewandt. Nun zeigt aber
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die Praxis der Arbeltsl<ämpfe in 
einem immer stärl^eren l\/laße, 
daß die Aussperrung trotz 
reciitsformaler Gieiciisetzung 
mit dem Streil< ein nicht wegdis
kutierbares und auch nicht mehr 
zu unterschätzendes faktisches 
Übergewicht hat. Dies ist keine 
bloße verbale Feststellung, son
dern eine bittere Erfahrung, die 
vor dem Hintergrund fe insinni
ger juristischer Gleichheitsbe
mühungen eine problematische 
Entwicklung offenlegt. Niemand 
wird bestreiten, daß in all den 
Jahren vorher die Aussperrung 
überwiegend als juristisches 
Problem gesehen wurde; ihre 
faktische Bedeutung spielte nur 
eine Nebenrolle. Von dieser Auf
fassung rührt auch die Selbst
verständlichkeit her, mit der Hin
weise auf das faktische Überge
wicht der Aussperrung stets im 
Keim erstickt wurden. „Aussper
rung gegen S tre ik“ war die Ver
wirklichung der juristischen For
mel „Recht gegen Recht“ , an 
der es nichts zu zweifeln oder 
zu rütteln gab.

Die Erfahrung in diesen Aus
einandersetzungen hinsichtlich 
der Aussperrung aber ist nach
weisbar folgende; ln der Zeit 
von 1949 bis 1977 gab es insge
samt 56 Aussperrungen; 43 da
von folgten auf vorangegangene 
Streiks. Durch diese Aussper
rungen fielen insgesamt ca. 
5,5 Mill. Arbeitstage aus; rund 
700 000 Arbeitnehmer wurden in 
diesem Zeitraum ausgesperrt. 
Alle vorhandenen Statistiken be
stätigen z. B. bei den großen Ar
beitskämpfen der Jahre 1963, 
1971, 1976 und 1978, daß die 
Zahl der ausgesperrten Arbeit
nehmer größer war als die der 
streikenden.

Zusätzliches Mittel

Auch wenn die statistischen 
Hilfsmittel und Erkenntnisse Un
genauigkeiten in sich bergen, 
b leibt dennoch eine Feststel
lung; die Aussperrung ist kein 
so unbedeutendes Mittel in Ar
beitskämpfen. Außerdem ist sie

bei entsprechender Anwendung 
dem Streik in der sozialen und 
betrieblichen W irklichkeit über
legen, obwohl sie dies aus 
rechtsformalen Gesichtspunkten 
gar nicht sein kann. So gesehen 
hält die These von der Parität 
der Waffengleichheit wohl einer 
rechtstheoretischen, nicht aber 
einer praktischen Prüfung stand.

Zudem muß man, ausgehend 
von der wirtschaftlichen, sozia
len, betrieblichen und ta rifpo liti
schen W irklichkeit, feststellen, 
daß die Unternehmer ohne Aus
sperrungsrecht in keinem Fall 
so wehrlos und rechtlos wären, 
w ie dies immer w ieder behaup
tet w ird. Es gibt eine ganze 
Reihe wirksamer Möglichkeiten, 
die Arbeits- und Wirtschaftsbe
dingungen nach ihren Vorstel
lungen zu beeinflussen und 
durchzusetzen. M it dem zusätz-
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liehen Mittel der Aussperrung 
ausgestattet, können die Arbeit
geber weit mehr als nur auf Ge
werkschaftsstreiks antworten. 
Das haben die jüngsten Tarif
auseinandersetzungen deutlich 
gezeigt.

Internationaler Vergleich

Da Arbeitskämpfe und ihre 
Problematik keine bundesdeut
sche Besonderheit sind und 
ähnliche Auseinandersetzungen 
auch in vergleichbaren Industrie
ländern zur gesellschaftlichen, 
arbeitsrechtlichen und wirt
schaftlichen Realität gehören, ist 
es sehr aufschlußreich, die Posi
tionen und die praktische Be
deutung der Aussperrung dort 
mit den unseren zu vergleichen. 
Eine solche Gegenüberstellung 
kann natürlich nicht mit absolu
ter Identität erfolgen, weil die 
Rechtsgrundlagen und die Defi
nitionen von Streik und Aus
sperrung in diesen Ländern un
terschiedlich sind. Dies ist aber 
beileibe kein Hinderungsgrund, 
die Rechtsgrundlagen und die 
praktische Bedeutung der Aus
sperrung nach der jeweiligen 
Einschätzung des Landes darzu
legen und sie unseren Positio
nen gegenüberzustellen.

Danach zeigt sich, daß in kei
nem dieser Länder der Aussper
rung eine so zentrale Bedeutung 
zukommt wie bei uns. Es steht 
auch fest, daß der Streik in all 
diesen Staaten sowohl rechtlich 
als auch faktisch der Aussper
rung überlegen und weitgehend 
gesetzlich gesichert Ist. In der 
Bundesrepublik Deutschland ist 
das nicht der Fall. Damit haben 
die Arbeitgeber bei uns ver
gleichsweise rechtlich gesicher
tere und weitreichendere Ar
beitskampfmöglichkeiten, als 
dies in anderen westeuropä
ischen Ländern möglich ist.

Wer der bundesdeutschen 
Aussperrungsproblematik näher
kommen w ill, kann an dieser 
internationalen Realität nicht 
einfach Vorbeigehen, und das 
um so mehr, da der immer enger
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werdende politische Zusammen
schluß Europas auch die arbeits
rechtlichen, gesellschaftlichen 
und sozialen Positionen der 
Partnerländer zur weitgehenden 
Harmonisierung zwingt. In die
ser Entwicklung steht es der 
Bundesrepublik nicht gut an, auf 
diesem Felde ihre Außenseiter
rolle fortzuführen.

Kernfrage 
unserer Gesellschaftspolitik

Solange sich an dieser Praxis 
und an den bestehenden 
Rechtsgrundlagen nichts ändert, 
wird die Aussperrung ohne Zwei
fel auch weiterhin eine Kern
frage unserer Rechts- und Ge- 
seilschaftspolitik bleiben. Es ist

deshalb überlegenswert, wo und 
wie im Arbeitskampfrecht der 
Widerspruch zwischen rechtsfor
maler Gleichheit und faktischer 
Ungleichheit beseitigt werden 
kann. Bei der Neigung der Deut
schen, möglichst alles in Geset
zen zu regeln, wäre es an sich 
kein Problem, hier Schritte ein
zuleiten. Wir wissen aber aus 
Erfahrung, daß es dazu mehr 
bedarf als nur des guten W il
lens. Es wäre auch kein Pro
blem, in Sachen Aussperrung 
nach Karlsruhe zu gehen, so 
wie es die Arbeitgeber im Fall 
der Mitbestimmung taten. Ich 
halte aber nichts davon, den 
äußersten Druck und die letzte 
Entscheidung dort zu fordern, 
wo vorerst die Vernunft der Be

troffenen weit mehr erreichen 
und auch erfolgreicher sein 
kann.

Diese Einschätzung der Lage 
darf aber die politischen Kräfte 
und vor allem die Rechtspre
chung nicht hindern, ihre Mög
lichkeiten auszuschöpfen, um 
entweder das faktische Überge
wicht der Aussperrung abzu
bauen oder das Streikrecht ent
sprechend seiner großen sozia
len Bedeutung eindeutig zu ver
ankern. Vielleicht sollten die 
Tarifpartner zuerst m iteinander 
reden, und dies um so mehr, da 
wohl niemand in unserem Lande 
gewillt ist, auf Dauer die einsei
tige und ungerechte Anwendung 
der Aussperrung weiter hinzu
nehmen.

Werner Löw

Für die deutsche Diskussion kaum brauchbar

Die Dokumentation von Bun
desminister a. D. Walter 

Arendt hat zwei Teile. Mit die
sem Beitrag wird zu dem natio
nalen Teil nur insoweit Stellung 
genommen, als Arendt Schluß
folgerungen für das deutsche 
Arbeitskampfrecht aus dem in
ternationalen Vergleich zieht. 
Außer Betracht bleiben soll der 
Teil der Dokumentation, der das 
Arbeitskampfrecht aus rein na
tionaler Sicht betrifft.

Internationale Vergleiche sind 
zwar reizvoll, sie lassen aber 
selten brauchbare und nützliche 
Aussagen für ein einzelnes Land 
zu, weil die zu untersuchenden 
Tatbestände schwer unter ver
gleichbare Begriffe zu fassen 
sind. Das gilt ganz besonders 
für ein so komplexes Gebiet wie 
das Arbeitskampfrecht. Arendt 
sieht diese Schwierigkeit, läßt

sie aber dann bei seinen Schluß
folgerungen außer acht. Es ist 
daher nicht verwunderlich, daß 
seine Dokumentation irrefüh
rend und zum Teil sogar falsch 
ist, weil das Aussperrungsrecht 
und die Aussperrungspraxis in 
den Nachbarländern der Bun
desrepublik isoliert betrachtet 
werden und nicht die gesamte 
Arbeitsrechtssituation und die 
Tarifverhandlungspraxis unseres 
Landes mit den Systemen in den 
anderen Ländern verglichen 
werden. Das g ilt für viele Fakten 
dieser Untersuchung, insbeson
dere aber für die Schlußfolge
rungen, die aus diesem Ver
gleich für die Situation in der 
Bundesrepublik gezogen wer
den.

ln allen industrialisierten Nach
barländern ist die Aussperrung 
zulässig -  entgegen Arendt g ilt

das auch für Frankreich und Ita
lien - ,  wenngleich die Rechts
folgen, die sich aus einer Aus
sperrung ergeben, unterschied
lich sind und die tatsächliche 
Anwendung dieser Kampfmaß
nahmen aus mehreren Gründen 
nicht sehr häufig ist. Einige Bei
spiele mögen dies verdeutli
chen:

In den meisten Nachbarlän
dern, ausgenommen Skandina
vien, stehen den Arbeitgebern 
nicht wie in der Bundesrepublik 
große, straff organisierte Indu
striegewerkschaften, sondern 
mehrere zum Teil m iteinander 
konkurrierende Gewerkschaften 
gegenüber, wie z. B. in Italien, 
Frankreich und Belgien, ln 
Großbritannien gibt es sogar 
eine Vielzahl (über 400) von Ge
werkschaften. Das Recht zum 
Arbeitskampf steht darüber hin
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aus in einigen Ländern nicht nur 
den Gewerl<schaften, sondern 
allen sich spontan zusammen
schließenden Arbeitnehmergrup
pen zu. Tarifverhandiungen sind 
in diesen Ländern sowohl 
gleichzeitig wie auch nachein
ander auf betrieblicher oder re
gionaler Ebene möglich. Das 
heißt in der Praxis; ein Unter
nehmen oder ein Unterneh
mensverband muß mit mehreren 
Gewerl<schaften oder Arbeitneh
mergruppen verhandeln und 
Verträge abschließen. Häufig 
g ibt es auch nur eine be
schränkte Friedenspflicht, so 
daß praktisch permanent Tarif
verhandlungen zu führen sind 
und Arbeitskämpfe möglich wä
ren. Aussperrungen, die in der 
Bundesrepublik den Zweck ver
folgen, ein Kräftegleichgewicht 
wiederherzustellen, sind in einer 
solchen Situation weder erfor
derlich noch sinnvoll.

Nationale Besonderheiten

In einigen Ländern ist auch 
der Streik zur Durchsetzung 
rechtlicher Streitfragen legal, so 
insbesondere als eine Form der 
Selbsthilfe bei Entlassungen. 
Andere Länder lassen in einem 
weiten Maße den Sympathie
streik sowie den politisch moti
vierten Streik zu.

Bei einer vergleichenden Un
tersuchung ist weiter zu berück
sichtigen, daß in nur wenigen 
Nachbarländern den Gewerk
schaften Streikfonds zur finan
ziellen Unterstützung ihrer M it
glieder bei Streik und Aussper
rung zur Verfügung stehen. Die 
Aussperrung erhält dadurch ins
gesamt ein ganz anderes Ge
wicht. Sie kann u. a. nicht die 
— nicht vorhandene — gewerk
schaftliche Streikkasse treffen 
und damit nicht unmittelbar auf 
die Gewerkschaft einwirken.

Vielfach werden Verhandlun
gen auf Betriebs- oder Unter
nehmensebene geführt, d. h. der 
Arbeitskampf ist entsprechend 
dem Ziel dieser Verhandlungen

auf einen Betrieb oder ein Un
ternehmen beschränkt. Eine Ab
wehraussperrung, die das Ziel 
hat, bei einem Schwerpunkt
streik das Kampfgebiet auf 
den regionalen Geltungsbereich 
eines angestrebten Tarifvertrags 
auszuweiten, kann es in diesen 
Fällen schon begrifflich nicht ge
ben.

Zu beachten ist ferner, daß in 
einigen Nachbarländern das 
Kündigungsschutzrecht gerade 
in Fällen von Arbeitskämpfen 
eingeschränkt ist und auch nicht 
unmittelbar am Arbeitskampf 
beteiligte Arbeitnehmer, z. B. die 
M itglieder der den Streik nicht 
unterstützenden Gewerkschaf
ten, entlassen werden können, 
wenn der Arbeitsablauf durch 
den Streik gestört ist, ohne daß 
eine weitere Lohnfortzahlungs
pflicht besteht (chômage tech
nique) -  eine Maßnahme, die 
vor allem in Frankreich von den 
Gewerkschaften als Aussper
rung betrachtet wird, obwohl sie 
rechtlich mit dieser nichts zu tun 
hat. In Großbritannien können 
die unmittelbar am Arbeitskampf 
beteiligten Arbeitnehmer (Mit
g lieder der beteiligten Gewerk
schaft) ausgesperrt werden. 
Nicht unmittelbar beteiligte Ar
beitnehmer können entlassen 
werden (Suspendierung des Ar
beitsverhältnisses). In beiden 
Fällen entfällt dann entgegen 
Arendt die Lohnfortzahlungs
pflicht des Arbeitgebers.

Nicht zuletzt muß in Betracht 
gezogen werden, daß in mehre
ren Nachbarländern die Gewerk
schaften als politische Rich
tungsgewerkschaften (kommuni
stische oder linksradikale Ge
werkschaften) die bestehende 
freiheitliche und marktw irt
schaftliche Gesellschaftsordnung 
bekämpfen. Abwehrmaßnahmen 
der Arbeitgeber könnten dort zu 
einer über den Tarif- oder Ar
beitskonflikt hinausgehenden 
Solidarisierung der gemäßigten 
Arbeitnehmergruppen mit den 
radikalen Gruppierungen führen, 
was sicherlich nicht im Interesse 
der Unternehmen wäre.

Aus diesen wenigen Beispie
len läßt sich schon erkennen, 
daß, obwohl in all diesen Län
dern die Aussperrung als Ar
beitskampfmittel der Arbeitge
berseite zulässig ist, die Anwen
dung dieses Arbeitskampfmittels 
selbstverständlich anders beur
te ilt werden muß als in der Bun
desrepublik. Die Schlußfolgerun
gen in der Untersuchung 
Arendts lassen diesen Gesamt
zusammenhang unberücksich
tig t; sie sind deshalb unzutref
fend. Falsch ist ebenso, daß 
die Aussperrung in unseren 
Nachbarländern „überwiegend 
starken rechtlichen Einschrän
kungen“ unterliegt. Vielmehr ist 
— wie andere Untersuchungen 
zeigen -  rechtlich die Aussper
rung in allen Ländern zulässig 
(eine Einschränkung g ilt allen
falls für die Niederlande, aber 
dort sind Streik und Aussper
rung formalrechtlich unzulässig).

Unhaltbare Auslegungen
Auch die weiteren Schlußfol

gerungen Arendts, daß die 
Rechtsfolgen einer Aussperrung 
in den Nachbarländern der Bun
desrepublik völlig  unterschied
lich seien, sind jedenfalls dann 
nicht haltbar, wenn man die in 
der Praxis gebräuchlichen Ab
wehrmaßnahmen der Arbeitge
ber in diesen Vergleich einbe
zieht, so insbesondere die Mög
lichkeit der Suspendierung des 
Arbeitsvertrags bei Arbeitsman
gel infolge von Streikmaßnah
men. Die Untersuchung Arendts 
trennt gerade bei den Ausfüh
rungen über die Rechtsfolgen 
nicht sorgfältig genug zwischen 
Angriffs- und Abwehrmaßnah
men der Arbeitgeber bei Ar
beitskämpfen (Angriffs- bzw. Ab- 
wehraussperrung).

Völlig unberücksichtigt bleibt 
auch in diesen Schlußfolgerun
gen, daß eine vergleichbare 
Struktur und Größe der straff 
organisierten deutschen Indu
striegewerkschaften in keinem 
anderen Land Europas anzutref
fen sind. Ebenso verschwiegen 
wird die aus dieser Gewerk
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schaftsstruktur und der deut
schen Tarifverhandlungspraxis 
resultierende Kampftaktik des 
gewerkschaftlichen Schwer
punktstreiks, die in den Nach
barländern nicht in gleicher 
Weise festzustellen ist. Von 
einem überdimensionierten Aus
sperrungsrecht und von einer 
nationalen Absonderung kann 
deshalb nicht die Rede sein, 
wenn gerade die gewerkschaft
liche Kampftaktik in der Bun
desrepublik die Aussperrung zur 
Erhaltung der Kampfparität not
wendig macht, die in unseren 
Nachbarländern wegen der an
ders gelagerten Struktur der Ge
werkschaften und der Tarifver
handlungen häufig schon ohne 
Aussperrung gewährleistet ist.

Noch am besten vergleichbar 
mit unserer Situation ist das Ar
beitskampfrecht in den skandi

navischen Ländern, weil dort 
einheitlichen Arbeitgeberverbän
den Einheitsgewerkschaften ge
genüberstehen, verhandeln und 
gegebenenfalls auch Arbeits
kämpfe führen. Demgemäß wird 
die Aussperrung in diesen Län
dern praktiziert und als ein le
gales Kampfmittel der Arbeit
geber von allen gesellschaftli
chen Gruppen anerkannt. Auch 
die Regierungen haben das M it
tel der Aussperrung schon wie
derholt gegen Angestellte und 
Beamte im öffentlichen Dienst 
eingesetzt.

Auch die von Arendt vorge
nommene Auslegung der Euro
päischen Sozialcharta ist nicht 
haltbar. Die Europäische Sozial
charta verpflichtet die M itglied
staaten in Art. 6, Abs. 4, „das 
Recht der Arbeitnehmer und 
der Arbeitgeber auf kollektive

Maßnahmen einschließlich des 
Streikrechts im Falle von Inter
essenkonflikten, vorbehaltlich 
etwaiger Verpflichtungen aus 
geltenden Gesamtarbeitsverträ
gen, anzuerkennen“ . Nach allge
meiner Auffassung gewährleistet 
dieser Artikel als kollektive 
Maßnahme der Arbeitgeber auch 
das Recht auf Aussperrung.

Die Regierungen der M itglied
staaten des Europarates, die die 
Sozialcharta ratifiziert haben, 
sind nach der Sozialcharta zur 
Berichterstattung über die An
wendung der Charta in ihren 
Staaten verpflichtet. Sie gehen 
in ihrer Berichterstattung ein
hellig davon aus, daß Art. 6, Ab
satz 4, das Recht zur Aussper
rung beinhaltet.

Der Sachverständigenaus
schuß, der die Überprüfung der 
Anwendung vorbereitet und der
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zur Auslegung der Sozialcharta 
berufen ist, bestätigte die oben 
genannte Auslegung in mehre
ren Überprüfungsrunden von 
1969 bis 1977, insbesondere in 
den Schlußfolgerungen I, wo 
ausgeführt ist, daß der Text der 
Sozialcharta klar bestätigt, daß 
sich Art. 6, Abs. 4, auf beides, 
Streik und Aussperrung, be
zieht: „Der Ausschuß kam zu 
dieser Auffassung, weil die Aus
sperrung die wichtigste, wenn 
nicht einzige Form für kollektive

Maßnahmen der Arbeitgeber ist, 
um ihre Interessen zu verte id i
gen!“

Die Sozialcharta sieht ferner 
vor, daß ein Regierungsaus
schuß die jeweiligen Schlußfol
gerungen der Sachverständigen 
begutachtet. Alle Vertreter der 
Regierungen, die die Sozial
charta ratifiziert haben, haben in 
diesem Ausschuß versichert, daß 
in ihrem Land das Recht auf 
Aussperrung als Kampfmittel 
der Arbeitgeber zulässig ist und

entsprechend der Arbeitsrechts
gesetzgebung und Rechtspre
chung gewährleistet ist.

Zusammenfassend muß man 
wohl feststellen, daß die Doku
mentation Walter Arendts über 
das internationale Streik- und 
Aussperrungsrecht für die Dis
kussion des Streik- und Aus
sperrungsrechts in der Bundes
republik nur wenig ergiebig ist 
und auch kaum zu einer Ver
sachlichung unserer nationalen 
Diskussion beitragen kann.

Ulrich Zachert

Begrüßenswerte Ergebnisse

A ussperrungen sind für einen 
demokratischen und sozia

len Staat nicht tragbar. Sie rich
ten sich gegen das Streikrecht 
und bedrohen die Tarifautono
mie. Aussperrungen sind auch 
im Rechtssystem der Bundes
republik weder verfassungs
rechtlich noch durch einfaches 
Gesetz garantiert. Dies ist die 
Meinung des DGB und seiner 
Einzelgewerkschaften. Verschie
dene Kongreßbeschlüsse und 
die politischen Repräsentanten 
der Gewerkschaften haben sie 
gerade in jüngster Zeit aus ak
tuellem Anlaß w iederholt zum 
Ausdruck gebracht. Deshalb ist 
die Grundthese der „Studie über 
die Rechtsgrundlagen und Praxis 
der Aussperrungsproblematik“ 
(„A rendt-S tudie“ ), wonach die 
Aussperrung materiell eine w eit
aus gewichtigere Waffe als der 
Streik ist, aus gewerkschaft
licher Sicht nur zu unterstrei
chen.

Bedrohung der Tarifautonomie

Wie stark die Aussperrung die 
gewerkschaftlichen Handlungs
freiheiten und damit die in Art. 9 
Abs. 3 Grundgesetz garantierte 
Tarifvertragsautonomie bedroht.

zeigt ein Blick auf die Tarifaus
einandersetzung bei IG Druck 
und Papier und IG Metall im Fe
bruar/März dieses Jahres. Die 
kampfgebietsausweitenden Aus
sperrungen haben die IG Druck 
und Papier ca. 14-15  Mill. DM 
bei Jahresüberschüssen von 
2 Mill. DM, die IG Metall ca. 
130 Mill. DM bei Jahresüber
schüssen von 40 Mill. DM ge
kostet. Um einen Arbeitskampf 
wie in diesem Jahr zu führen, 
muß die IG Druck und Papier 
also die Beitragsüberschüsse 
von etwa sieben, die IG Metall 
von drei Jahren verwenden. Da
mit besteht die Gefahr, daß die 
Gewerkschaften Arbeitskämpfe 
nicht mehr mit Rücksicht auf 
tarifpolitische Notwendigkeiten, 
sondern lediglich mit Blick auf 
die finanzielle Situation führen 
können. Eine Vereinigung muß 
aber nach der Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts auf 
den sozialen Gegenspieler 
Druck ausüben können, um 
überhaupt als solche anerkannt 
zu werden. Hierzu gehört auch 
die finanzielle Schlagkraft, die 
durch die arbeitgeberseitige 
Strategie des Ausblutens ge
werkschaftlicher Kassen in 
Frage gestellt ist.

Die „Arendt-Studie“ hebt fer
ner zu Recht hervor, daß bei der 
Diskussion über die Aussper
rungsproblematik die Streikziele 
nicht aus dem Auge verloren 
werden dürfen. Gewerkschaften 
streiken nicht — wie häufig unter
ste llt — aus Lust und Laune oder 
gar mit dem Ziel, das gesell
schaftliche System aus den An
geln zu heben. Letzteres sollte 
seit der Massenstreikdebatte 
zwischen dem DGB und der SPD 
zu Beginn dieses Jahrhunderts 
allgemeine Erkenntnis sein. 
Wenn gestreikt wird, dann des
halb, weil die unmittelbaren In
teressen der abhängig Beschäf
tigten auf soziale Verbesserun
gen auf einem anderen Wege 
nicht durchsetzbar sind. Die A l
ternative wäre das Tarifd iktat 
der Arbeitgeber. Deshalb ist der 
Studie beizupflichten, wenn sie 
betont, es sei eine Kernfrage 
unserer Sozialstaatlichkeit, ob 
das Mittel der Aussperrung ge
gen Kampfziele, wie z. B. Ab
schwächung oder Verhinderung 
sozialer Benachteiligungen durch 
Rationalisierung und inhumane 
Techniken, eingesetzt werden 
darf.

Die „Arendt-Studie“ wendet 
sich zu Recht gegen eine for
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male Gleichsetzung von Streik 
und Aussperrung. Dies ent
spricht Positionen, wie sie nach 
umfassenden sozialwissen
schaftlichen Untersuchungen im 
gewerkschaftsnahen Bereich 
vertreten werden '). Auch heute 
noch ist — trotz aller sozialpoli
tischen Erfolge der Gewerk
schaftsbewegung -  mit dem 
Eigentum Macht verbunden: Der 
Kernbereich wirtschaftlicher Ent
scheidungen über Investitionen, 
Stillegungen, Finanzen und Un
ternehmensstrukturen bleibt 
trotz aller sozialer Schutznor
men die Domäne des Unterneh
mers; mit Abschluß des Arbeits
vertrages unterw irft sich der ein
zelne Beschäftigte dem arbeit
geberseitigen Direktionsrecht. 
Erst der Zusammenschluß zur 
Arbeitnehmerorganisation und 
-  damit verbunden -  die so li
darische Aktion mildern dieses 
Übergewicht in Teilbereichen 
ab, ohne es aufzuheben. Tarif
verträge und Streikrecht spielen 
hier eine entscheidende Rolle.

Verschiebung der Gewichte

Falsch wäre es, die Funktion 
des Eigentums an den Produk
tionsmitteln nur punktuell wäh
rend des Arbeitskampfes zu be
trachten. Gerade in der arbeits
kampffreien Zeit verschafft das 
Eigentum an den Produktions
mitteln den Arbeitgebern einen 
Vorsprung, der zur Zeit des Ar
beitskampfes durch das Streik
recht, wenn überhaupt, dann 
allenfalls teilweise wettzu
machen ist. Die Aussperrung ist 
also eine zusätzliche Maß
nahme, die das bereits beste

hende Machtgefälle zu Lasten 
der abhängig Beschäftigten ver
größert. Solidarmaßnahmen 
einer fast hundertprozentig or
ganisierten Arbeitgeberschaft 
bei Streiks und der hohe Grad 
an Kartellierung und Kapitalkon
zentration, auf den jüngst das 
Bundeskartellamt und die Mono
polkommission hingewiesen ha
ben, verschieben die Gewichte 
weiter zugunsten der Arbeitge
berseite.

Exzessive Aussperrungspraxis

Die Arbeitgeber üben — was 
die Aussperrungspraxis betrifft
— ihre Übermacht massiv, um 
nicht zu sagen exzessiv aus. Die 
Zahlen der „Arendt-Studie“ -  
56 Aussperrungen mit 670 000 
Ausgesperrten von 1949 bis 1977
— sollten zu denken geben. Da
bei ist noch zu berücksichtigen, 
daß die amtliche Aussperrungs
statistik Unschärfen aufweist. 
Allein für den Zeitraum von 1949 
bis 1973 sind 45 Aussperrungen 
mit ca. 57 000 betroffenen Ar
beitnehmern nicht registriert^).

Im Ergebnis ist es richtig, 
wenn die „Arendt-Studie“ fest
stellt, die Bundesrepublik ge
höre zu den streikärmsten und 
aussperrungsreichsten Ländern 
Europas. Bei Berücksichtigung 
aller Gesichtspunkte, die recht
lich und rechtspolitisch disku
tierbar erscheinen, führt bei 
nüchterner Betrachtung kein

’ ) Vgl. U. Z a c h e r t ,  M. M e t z k e ,  
w. H a m e r : Die Aussperrung, WSI-Stu- 
die Nr. 36, Köln 1978.
2) Vgl. R. K a l b i t z :  Die anntliche Aus
sperrungsstatistik als objektive Orientie
rungsmöglichkeit?, in: Arbeit und Recht, 
1977, S. 333, 338.

Weg daran vorbei, daß die Aus
sperrung in den in der Studie 
untersuchten Ländern von kei
ner oder von einer geringeren 
rechtlichen und praktischen Be
deutung als in der Bundesrepu
b lik ist.

Politische Schlußfolgerungen

Die rechtsvergleichenden Fak
ten der Studie sprechen für sich. 
Ergänzend sei darauf hingewie
sen, daß in vielen der genann
ten Länder die unmittelbaren 
gewerkschaftlichen Rechte auf 
die Inhalte von Tarifverträgen 
sogar weiterentwickelt sind als 
in der Bundesrepublik (z. B. 
Frankreich, Italien, Großbritan
nien und Schweden). Auch die 
unterschiedliche Streikhäufigkeit 
bei uns im Vergleich zu vielen 
Nachbarstaaten läßt sich im Ge
gensatz zu einer teilweise ver
tretenen Ansicht nicht auf die 
Aussperrungsrechte der Arbeit
geber zurückführen. Eine diffe
renzierte Argumentation muß 
u. a. die Stärke der Einheitsge
werkschaft, das Verhältnis der 
Betriebsräte zur Gewerkschaft 
und die Tatsache der Lohndrift 
berücksichtigen, die Ursachen 
für eine geringe Streikhäufigkeit 
in der Bundesrepublik sind.

Zusammenfassend sei hervor
gehoben; Die Ergebnisse und 
Schlußfolgerungen der „Arendt- 
Studie“ sind aus gewerkschaft
licher Sicht zu begrüßen. Wich
tig erscheint, daß -  trotz aller 
zu erwartenden Schwierigkeiten 
— aus den Erkenntnissen die ge
botenen politischen Schlußfolge
rungen gezogen werden.
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